
Anlage 10 

Vorderseite 

Bewilligung 

zum Besitz von Schusswaffen gemäß § 39 WaffG*) 

Name(n) und Vorname(n): 

Geburtsdatum und -ort:     Staatsangehörigkeit: 

Anschrift: 

ist berechtigt, Waffen der 
Kategorie B und C 

Fabrikat/Modell 

HerstellungsNr 

Fabrikat/Modell 

HerstellungsNr 

Fabrikat/Modell 

HerstellungsNr 

und Munition 
über die Bundesgrenze zu verbringen und im 
Bundesgebiet zu besitzen. 

R.S.

gültig bis: 

ausstellende Behörde oder Grenzkontrollstelle

(Datum, Unterschrift) 

*) Wird keine Bewilligung zum Besitz erteilt, ist dieser Teil 
durchzustreichen. 
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  Anlage 10 

 

 

Rückseite 

Bewilligung zum Führen 

von Schusswaffen gemäß § 40 WaffG 
 

Name(n) und Vorname(n):  

 
Geburtsdatum und -ort:                       Staatsangehörigkeit:  

 
Anschrift:  

 
Aufenthaltsort im Bundesgebiet:  

 
    ist berechtigt,  

 
a) die in seinem Europäischen Feuerwaffenpass mit der Nummer  

     
   gültig bis  ausgestellt von  

     eingetragenen Waffen zu führen. *) 
 
  b) jene Waffen, die er gemäß § 39 WaffG besitzen darf (siehe § 39 oben), zu führen. *) 
 

 
 

R.S. 

gültig bis: 

 

 
ausstellende Behörde oder Grenzkontrollstelle 

 
 

(Datum, Unterschrift) 

*) Unzutreffendes streichen   
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